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Bitte beachten Sie unsere Redaktions- 
schluss- und Erscheinungstermine
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Mittwoch, 11. Dezember 2024 Samstag, 21. Dezember 2024
Donnerstag, 9. Januar 2025 Samstag, 18. Januar 2025

Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.

Ansprechpartner:
Herr Schlögel
Tel.: 036072 831-22
E-Mail: amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Notruf Polizei 110
Leitstelle der Polizei 03606 651-0
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle 036065066780
Krankentransport 0360619222
Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“ 036076 569-0
Erdgas/Eichfeldgas 0360743840
Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice 03641 817-1111
Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom (24 h) 0800 686-1166
Kinder- und Jugendtelefon 0800 0080080
Frauenschutzwohnung 03605 518798
Giftnotruf 0361 730730
Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst 116 117

Anschriften und Öffnungszeiten

Anschrift
Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

036072 831-0
036072 831-32
post@gemeinde-sonnenstein.de
www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten der Verwaltung
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
geschlossen
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 17:30 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten Standesamt
Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 17:30 Uhr

Annahmestelle für Bioabfälle und Elektrokleingeräte
(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag
Samstag

14:00 - 17:00 Uhr
10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek
(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

Am 28.11.2024 bleibt die Bibliothek geschlossen.

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

unter Angabe Ihrer Telefonnummer.

Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht als 
Anlage senden.

Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.

Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hochfor-
mat senden.

Um nicht gegen das gültige Wettbewerbsrecht zu verstoßen, 
bitten wir zu beachten, dass in den Texten keine Musikbands 
und Lokalitäten namentlich genannt werden dürfen, die für 
Stimmung und das leibliche Wohl sorgen. Des Weiteren dürfen 
keine Veranstaltungshinweise (z. B. Konzerte) für eigenstän-
dige Gewerbebetriebe geschaltet werden. Private in jeglicher 
Form dürfen nicht beworben werden.

Öffnungszeiten von Ärzten und Apotheken u. ä. dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Stellenanzeigen (wenn es keine kom-
munale Einrichtung ist) dürfen nicht geschaltet werden. Auf-
zählungen von Sponsoren zu ortsgebundenen Veranstaltun-
gen dürfen ebenfalls nicht genannt werden.

Wenn dieses veröffentlicht werden soll, handelt es sich dabei 
um eine bezahlte Anzeige. In diesem Fall wenden Sie sich 
bitte an den Außendienstmitarbeiter der LINUS WITTICH Me-
dien KG unter www.wittich.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.

Ihre Redaktion
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Nichtamtlicher Teil

Informationen der Gemeinde Sonnenstein

Glasfaserausbau beginnt in Weißenborn-Lüderode

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Sonnenstein unter dem Punkt „Aktuelles“, direkt auf der Startseite.
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Information an Hundehalter  
in der Gemeinde Sonnenstein
Sehr geehrte Hundehalter,

aus gegebenem Anlass weisen wir alle Hundehalter unserer Ge-
meinde auf die Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde hin.

„Schwarze Hunde“ sind kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftat-
bestand!

Gemäß § 16 Thüringer Kommunalabgabengesetz kann derjeni-
ge, der die Gemeinde vorsätzlich und pflichtwidrig über einen 
abgaberechtlich erheblichen Tatbestand in Unkenntnis lässt und 
dadurch Abgaben verkürzt, mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstra-
fe bis zu 2 Jahren bestraft werden.

Bereits der Versuch ist strafbar!

Gemäß unserer Hundesteuersatzung, die Sie auf unserer Home-
page einsehen können, sind alle über 3 Monate alten Hunde an-
meldepflichtig. Regelungen zur Befreiung oder Ermäßigung der 
Hundesteuer finden Sie ebenfalls in der Satzung.

Ihre Gemeinde Sonnenstein

Der Landkreis Eichsfeld 
bittet um Unterstützung
Die Zahl der Krisenherde in der Welt nimmt weiter zu - deshalb 
fliehen wieder mehr Menschen aus ihren Heimatländern, um 
sich in Sicherheit zu bringen. Der Landkreis Eichsfeld ist daher 
kontinuierlich dabei, Wohnraum für Geflüchtete anzumieten.

Wenn Sie Eigentümer einer aktuell verfügbaren Wohnung, eines 
Ein- oder Mehrfamilienhauses oder Grundstück im Landkreis 
Eichsfeld sind, freuen wir uns, wenn Sie dem Landratsamt die-
sen Wohnraum zur vorübergehenden Anmietung anbieten.

Ihr Vertragspartner ist der Landkreis Eichsfeld. Die Miethöhe ori-
entiert sich hierbei immer an der ortsüblichen Miete.

Melden Sie sich!

Wenn Sie also über geeigneten Wohnraum verfügen, melden Sie 
sich bitte bei Ihrem zuständigen Ordnungsamt oder direkt beim 
Landkreis Eichsfeld unter der E-Mail: auslaenderamt@kreis-eic.de.

Einladung zur 
Bürgerinformationsveranstaltung
Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sonnenstein,

die Bundesregierung plant einen massiven Ausbau der Erneuer-
baren Energien und hat dies zu einer ihrer zentralen Aufgaben 
gemacht. In den vergangenen Monaten wurde dazu eine Vielzahl 
von Gesetzen verabschiedet, die den beschleunigten Ausbau vo-
rantreiben sollen. Der Freistaat Thüringen hat auf dieser Grundla-
ge seine gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenfalls geändert, 
um die vorgegebenen Ausbauziele des Bundes zu erreichen.

Da von diesen Neuregelungen auch die Landgemeinde Sonnenstein 
betroffen ist, möchten wir gemeinsam mit den Eichsfeldwerken im 
Rahmen eines Informationsabends über die geplanten Ausbauziele 
in Thüringen berichten und die vorgegebenen Wind- und Photovolta-
ik-Potentialanalysen vorstellen. Darüber hinaus werden wir hinsicht-
lich der Umsetzung des Windvorranggebiets W21 Sonnenstein in 
unserer Landgemeinde den aktuellen Projektstand erläutern.

Zur Veranstaltung haben wir auch Vertreter der landeseigenen Thü-
ringer Energieagentur (ThEGA) eingeladen. Neben einer Darlegung 
der landesspezifischen Ausbauziele werden sie über die Bedeutung 
des Raumordnungsplans Nordthüringen für die Landgemeinde Son-
nenstein zur Gewinnung von regenerativer Energie informiert.

Wir würden uns freuen, Sie als interessierte Bürger zum Informa-
tionsabend begrüßen zu dürfen.

Wann:
Wo:

Dienstag, dem 19.11.2024 um 17:00 Uhr
Gemeindesaal, Bahnhofstraße 13,
Ortsteil Weißenborn-Lüderode

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Ertmer
Bürgermeisterin




